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Satzung

Euregio-Classic-Cup 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Euregio-Classic-Cup“, nachfolgend „ECC“ ge-
nannt. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz
e.V. tragen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in 52249 Eschweiler.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Zweck des Vereins ist die Brauchtumspflege zur Förderung des historischen 
Motorsports sowie der Erhalt und die Pflege von automobil-historischem Kultur-
gut und somit die Förderung von Länder übergreifenden Freundschaften zwi-
schen Gleichgesinnten in der Euregio, Deutschland / Belgien / Niederlande.

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die jährliche Ausschreibung und Or-
ganisation einer Meisterschaft für historische Kraftfahrzeuge in der Euregio.

4. Im Satzungszweck eingeschlossen sind Rundfahrten zur Präsentation der Fahr-
zeuge über mehrere Orte, teilweise mit Geschicklichkeitsprüfungen in Bezug auf 
das Führen der Fahrzeuge oder Wissensabfragen über Aufbau, Historie 
und/oder Funktionsweise der Oldtimer.

5. Der Verein organisiert öffentlich bekannt gemachte Zusammentreffen von Oldti-
merfreunden aus der Euregio, bei der verschiedene Oldtimer der Allgemeinheit 
präsentiert, Ausstattung und Funktionsweise etc. erklärt werden.

6. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

7. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins, sie 
handeln ehrenamtlich. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt 
werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Als Mitglied können Einzelpersonen auf Antrag aufgenommen werden, die den 
Zweck des Euregio-Classic-Cup und seine Satzung anerkennen.
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2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag

3. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann 
nur mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt wer-
den.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwie-
gender Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden 
Pflichten wiederholt verletzt hat oder

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rück-
stand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlus-
ses die rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.

4. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 
Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens 
zwei Wochen vorher mitzuteilen.

5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Mitgliedschaftsrechte. Aus-
scheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Auszahlung 
des Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. Ein Anspruch auf Auseinander-
setzung besteht nicht. 

6. Sämtliche Mitgliedsunterlagen sind mit Beendigung der Mitgliedschaft dem Vor-
stand auszuhändigen. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des ECC aktiv mitzuwirken 
und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches 
Stimm- und Wahlrecht in der Jahreshauptversammlung.

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des ECC zu fördern, insbesondere 
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften 
steht, die Veranstaltungen des ECC durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Jedes Mit-
glied hat einen jährlich im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
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2. Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der Jahres-
hauptversammlung festgelegt. Dabei ist die Offenheit des Vereins für die Allge-
meinheit angemessen zu berücksichtigen.

§ 7 Organe des Vereins 

1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Vorstand 

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB 
und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitglieder- und Jahreshauptver-
sammlungen einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung,

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresbe-
richts,

d) die Aufnahme neuer Mitglieder 

2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter. Schatzmeis-
ter, Protokollführer und dem Sportleiter.

3 Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. Im Übrigen vertreten den Verein zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam.

4 Die Mitglieder des Vorstands werden von der Jahreshauptversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur 
Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mit-
gliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 
Mitglieds durch die Jahreshauptversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt 
nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 
Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers 
durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.

5 Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzen-
den, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einbe-
rufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung die seines Stellvertreters.

6 Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Pro-
tokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stell-
vertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben.

7 Die Tätigkeit des Vorstands erfolgt ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädi-
gung.



4

8. Die Richtlinien des ECC regeln die operativen Abläufe des Vereins, sofern diese 
nicht im Widerspruch zur Satzung stehen und keinen Einfluss auf die Satzung
haben. Sie  werden vom Vorstand erstellt und müssen auf der Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden.

§ 9 Jahreshauptversammlung 

1. Die Jahreshauptversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten:

a) Änderungen der Satzung,

b) die Auflösung des Vereins,

c) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vor-
stands,

e) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge.

f) dem Reglement der ECC-Meisterschaft.

g) Wahl der Kassenprüfer

2 Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Jahreshauptversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der 
Tagesordnung.

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spä-
testens eine Woche vor der Jahreshauptversammlung beim Vorstand schriftlich 
eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenom-
men wurden oder die erstmals in der Jahreshauptversammlung gestellt werden, 
entscheidet die Jahreshauptversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder. Dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, 
die Auflösung des Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegens-
tand haben.

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Jahreshauptversammlung einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die 
Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und 
die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben.

5. Die Jahreshauptversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Jah-
reshauptversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

6. Die Jahreshauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel al-
ler Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Jahreshauptversammlung mit 
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der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzu-
weisen.

7. Die Jahreshauptversammlung beschließt in offener Abstimmung, bei Antrag auch 
geheim, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei 
Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf 
sich vereinen, ist eine Stichwahl durchzuführen. Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der 
Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der 
Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.

8. Über den Ablauf der Jahreshauptversammlung und die gefassten Beschlüsse ist
ein Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungs-
leiter zu unterschreiben.

§ 10 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitglie-
derversammlung keine anderen Personen beruft.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des ECC an den Verein „Förderkreis Hilfe für krebs-
kranke Kinder e.V.“ in 52074 Aachen, Kullenhofwinkel 26, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus ei-
nem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Eschweiler, den 8. Dezember 2010

Unterschriften der Vorstansmitglieder:

Dieter Heinen ____________________________________

Klaus-Dieter Jansen ____________________________________

Rainer Keuser ____________________________________

Arnold Packbier ____________________________________

Gerhard Fleischhauer ____________________________________
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Anlage zur Satzung vom 8.12.2010

Unterschriften der bei der Gründung anwesenden Mitglieder

Oliver Bachmann ________________________________________

Gerhard Fleischhauer ________________________________________

Dieter Heinen ________________________________________

Klaus-Dieter Jansen ________________________________________

Rainer Keuser ________________________________________

Marc Kistemann ________________________________________

Bernhard Lutterbeck ________________________________________

Jo Müller ________________________________________

Arnold Packbier ________________________________________

Marc Schaffrath ________________________________________

Holger Seeberger ________________________________________

Willy Willms ________________________________________


